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ENTSCHEIDUNG DES RATES 

vom 28. Mai 2001 

über die Einrichtung eines Europäischen Justiziellen Netzes für 
Zivil- und Handelssachen 

(2001/470/EG) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 61 Buchstaben c) und d), Artikel 66 und 
Artikel 67 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Kommission ( 1 ), 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 2 ), 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses ( 3 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, einen Raum 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts aufzubauen und wei
terzuentwickeln, in dem der freie Personenverkehr gewährleistet 
ist. 

(2) Der schrittweise Aufbau dieses Raums sowie das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarkts erfordern die Verbesserung, Ver
einfachung und Beschleunigung der wirksamen justiziellen Zu
sammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in Zivil- und Han
delssachen. 

(3) Im Aktionsplan des Rates und der Kommission zur bestmögli
chen Umsetzung der Bestimmungen des Amsterdamer Vertrags 
über den Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts ( 4 ), der vom Rat am 3. Dezember 1998 und vom Europä
ischen Rat auf seiner Tagung vom 11. und 12. Dezember 1998 
gebilligt wurde, ist festgehalten, dass die Intensivierung der jus
tiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen einen entscheidenden 
Schritt zur Einrichtung eines europäischen Rechtsraums markiert, 
der allen Unionsbürgern greifbare Vorteile bringt. 

(4) Gemäß Nummer 40 dieses Aktionsplans ist unter anderem die 
Frage zu prüfen, ob das Konzept des Europäischen Justiziellen 
Netzes für Strafsachen auch auf Verfahren in Zivilsachen ange
wandt werden kann. 

(5) Darüber hinaus hat der Europäische Rat in den Schlussfolgerun
gen seiner Sondertagung vom 15. und 16. Oktober 1999 in Tam
pere die Einrichtung eines leicht zugänglichen Informationssys
tems gefordert, das von einem Netz zuständiger nationaler Be
hörden zu unterhalten und zu aktualisieren wäre. 
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(6) Zur Verbesserung, Vereinfachung und Beschleunigung der wirk
samen justiziellen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 
in Zivil- und Handelssachen muss auf Ebene der Europäischen 
Gemeinschaft eine Struktur für die Zusammenarbeit in Form ei
nes Netzes — das Europäische Justizielle Netz für Zivil- und 
Handelssachen — geschaffen werden. 

(7) Dieser Bereich zählt zu den Maßnahmen nach den Artikeln 65 
und 66 EG-Vertrag, die nach Artikel 67 zu treffen sind. 

(8) Um die Ziele des Europäischen Justiziellen Netzes für Zivil- und 
Handelssachen verwirklichen zu können, sollte seine Einrichtung 
in einem verbindlichen Gemeinschaftsrechtsakt geregelt werden. 

(9) Da die Ziele der vorgeschlagenen Maßnahmen, nämlich die Ver
besserung der wirksamen justiziellen Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten und die Gewährleistung eines wirksamen 
Zugangs zum Recht für Personen, die einen Rechtsstreit mit 
grenzüberschreitenden Bezügen führen, auf Ebene der Mitglied
staaten nicht ausreichend erreicht werden können und daher we
gen ihres Umfangs und ihrer Wirkungen besser auf Gemein
schaftsebene erreicht werden können, kann die Gemeinschaft im 
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Sub
sidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in jenem Arti
kel niedergelegten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Ent
scheidung nicht über das zur Erreichung dieser Ziele erforderliche 
Maß hinaus. 

(10) Das mit dieser Entscheidung geschaffene Europäische Justizielle 
Netz für Zivil- und Handelssachen soll die justizielle Zusammen
arbeit zwischen den Mitgliedstaaten in Zivil- und Handelssachen 
sowohl in Bereichen, die von geltenden Rechtsakten erfasst sind, 
als auch in solchen, für die es noch keine Regelung gibt, erleich
tern. 

(11) In bestimmten besonderen Bereichen sind in Gemeinschaftsrecht
sakten oder internationalen Übereinkünften über die justizielle 
Zusammenarbeit in Zivil- und Handelssachen bereits Mechanis
men zur Zusammenarbeit vorgesehen. Das Europäische Justizielle 
Netz für Zivil- und Handelssachen soll diese Mechanismen nicht 
ersetzen, sondern muss sie vielmehr bei seiner Tätigkeit vollstän
dig berücksichtigen. Diese Entscheidung lässt daher Gemein
schaftsrechtsakte oder internationale Übereinkünfte über die jus
tizielle Zusammenarbeit in Zivil- und Handelssachen unberührt. 

(12) Das Europäische Justizielle Netz für Zivil- und Handelssachen 
sollte schrittweise auf der Grundlage einer möglichst engen Zu
sammenarbeit zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten 
eingerichtet werden. Es sollte in der Lage sein, die Möglichkeiten 
der modernen Kommunikations- und Informationstechnologie 
auszuschöpfen. 

(13) Damit diese Ziele erreicht werden können, muss sich das Europä
ische Justizielle Netz für Zivil- und Handelssachen auf die von 
den Mitgliedstaaten benannten Kontaktstellen stützen; die Teil
nahme der Behörden der Mitgliedstaaten, die im Bereich der 
justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- und Handelssachen beson
dere Zuständigkeiten haben, muss sichergestellt sein. Wechselsei
tige Kontakte und regelmäßige Sitzungen sind für das reibungs
lose Funktionieren des Netzes unbedingt erforderlich. 
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(14) Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass die Bemühungen um die 
Schaffung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts greifbare Vorteile für Personen bringen, die einen Rechts
streit mit grenzüberschreitenden Bezügen führen. Das Europä
ische Justizielle Netz für Zivil- und Handelssachen muss daher 
auch den Zugang zum Recht fördern. Dazu sollte das Netz an
hand der von den Kontaktstellen mitgeteilten und aktualisierten 
Informationen schrittweise ein Informationssystem einrichten, das 
sowohl der allgemeinen Öffentlichkeit als auch den Fachleuten 
zugänglich ist. 

(15) Diese Entscheidung steht der Bereitstellung anderer Informatio
nen als der hier genannten im Europäischen Justiziellen Netz für 
Zivil- und Handelssachen oder für die Öffentlichkeit nicht ent
gegen. Die Angaben in Titel III sind deshalb nicht abschließend. 

(16) Die Verarbeitung von Informationen und Daten sollte unter Ein
haltung der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und 
zum freien Datenverkehr ( 1 ) sowie der Richtlinie 97/66/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 1997 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz 
der Privatsphäre im Bereich der Telekommunikation ( 2 ) erfolgen. 

(17) Um sicherzustellen, dass das Justizielle Netz für Zivil- und Han
delssachen ein wirksames Instrument bleibt, die besten Verfahren 
zur justiziellen Zusammenarbeit und der internen Organisation 
anwendet und den Erwartungen der Öffentlichkeit entspricht, soll
ten regelmäßige Bewertungen des Systems vorgenommen wer
den, damit gegebenenfalls die notwendigen Änderungen vorge
schlagen werden können. 

(18) Das Vereinigte Königreich und Irland haben gemäß Artikel 3 des 
dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügten Protokolls 
über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands schrift
lich mitgeteilt, dass sie sich an der Annahme und Anwendung 
dieser Entscheidung beteiligen möchten. 

(19) Dänemark beteiligt sich gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem 
Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag zur Grün
dung der Europäischen Gemeinschaft beigefügten Protokolls über 
die Position Dänemarks nicht an der Annahme dieser Entschei
dung, die daher für Dänemark nicht bindend und ihm gegenüber 
nicht anwendbar ist — 

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN: 

▼B 
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TITEL I 

GRUNDSÄTZE DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES FÜR 
ZIVIL- UND HANDELSSACHEN 

Artikel 1 

Einrichtung 

(1) Zwischen den Mitgliedstaaten wird ein Europäisches Justizielles 
Netz für Zivil- und Handelssachen, nachstehend „Netz“ genannt, einge
richtet. 

(2) In dieser Entscheidung bedeutet der Begriff „Mitgliedstaat“ die 
Mitgliedstaaten mit Ausnahme Dänemarks. 

Artikel 2 

Zusammensetzung 

(1) Das Netz setzt sich zusammen aus 

a) von den Mitgliedstaaten gemäß Absatz 2 benannten Kontaktstellen; 

b) den Zentralstellen und den Zentralbehörden, die in Gemeinschafts
rechtsakten, internationalen Übereinkünften, an denen die Mitglied
staaten teilnehmen, oder nationalen Rechtsvorschriften im Bereich 
der justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- und Handelssachen vorge
sehen sind; 

▼M1 
c) den Verbindungsrichtern im Sinne der Gemeinsamen Maßnahme 

96/277/JI vom 22. April 1996 betreffend den Rahmen für den Aus
tausch von Verbindungsrichtern/-staatsanwälten zur Verbesserung 
der justiziellen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union ( 1 ), die Zuständigkeiten im Bereich der justiziel
len Zusammenarbeit in Zivil- und Handelssachen besitzen; 

▼B 
d) gegebenenfalls anderen Justiz- oder Verwaltungsbehörden, die Zu

ständigkeiten im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- 
und Handelssachen besitzen und deren Teilnahme am Netz dem 
betreffenden Mitgliedstaat sinnvoll erscheint; 

▼M1 
e) den Berufskammern, die in den Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene 

die Angehörigen von Rechtsberufen vertreten, die unmittelbar an der 
Anwendung von Gemeinschaftsrechtsakten und internationalen Über
einkünften über die justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und Han
delssachen beteiligt sind. 

▼B 
(2) Jeder Mitgliedstaat benennt eine Kontaktstelle. Jedoch können 
alle Mitgliedstaaten eine begrenzte Zahl anderer Kontaktstellen benen
nen, wenn sie dies nach Maßgabe ihrer unterschiedlichen Rechtssys
teme, ihrer internen Kompetenzverteilung, der den Kontaktstellen über
tragenen Aufgaben oder zur direkten Einbindung von Justizbehörden, 
die häufig mit Streitsachen mit grenzüberschreitenden Bezügen befasst 
sind, in die Arbeit der Kontaktstellen für notwendig erachten. 

▼B 
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Benennt ein Mitgliedstaat mehrere Kontaktstellen, so stellt er die ge
eigneten Koordinationsmechanismen zwischen ihnen sicher. 

▼M1 
Handelt es sich bei der gemäß diesem Absatz benannten Kontaktstelle 
nicht um einen Richter, so sorgt der betreffende Mitgliedstaat für eine 
wirksame Verbindung zu den nationalen Justizbehörden. Unterstützend 
kann ein Mitgliedstaat zu diesem Zweck einen Richter bestimmen. Die
ser Richter ist Mitglied des Netzes. 

(2a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Kontaktstellen über 
eine ausreichende und angemessene Ausstattung mit Personal, Ressour
cen und modernen Kommunikationsmitteln verfügen, damit sie ihre 
Aufgaben als Kontaktstellen angemessen wahrnehmen können. 

▼B 
(3) Die Mitgliedstaaten ermitteln die in Absatz 1 Buchstaben b) und 
c) bezeichneten Behörden. 

(4) Die Mitgliedstaaten benennen die in Absatz 1 Buchstabe d) be
zeichneten Behörden. 

▼M1 
(4a) Die Mitgliedstaaten bestimmen die Berufskammern gemäß Ab
satz 1 Buchstabe e. Hierzu holen sie die Zustimmung der betreffenden 
Berufskammern zu ihrer Beteiligung am Netz ein. 

Gibt es in einem Mitgliedstaat mehrere Berufskammern, die auf natio
naler Ebene einen Rechtsberuf vertreten, so hat dieser Mitgliedstaat für 
eine geeignete Vertretung des betreffenden Berufes im Netz Sorge zu 
tragen. 

(5) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission gemäß Artikel 20 den 
Namen und die vollständige Anschrift der in den Absätzen 1 und 2 
dieses Artikels genannten Behörden und Kontaktstellen mit und geben 
dabei Folgendes an: 

▼B 
a) die diesen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmöglichkeiten; 

b) die vorhandenen Sprachkenntnisse; 

▼M1 
c) gegebenenfalls die spezifischen Aufgaben dieser Behörden und Stel

len im Rahmen des Netzes sowie — falls mehr als eine Kontaktstelle 
besteht — ihre konkreten Zuständigkeiten. 

▼B 

Artikel 3 

Aufgaben und Tätigkeiten des Netzes 

(1) Das Netz ist zuständig für 

a) die Erleichterung der justiziellen Zusammenarbeit zwischen den Mit
gliedstaaten in Zivil- und Handelssachen, einschließlich der Konzi
pierung, schrittweisen Einrichtung und Aktualisierung eines Informa
tionssystems für die Mitglieder des Netzes; 

▼B 

2001D0470 — DE — 01.01.2011 — 002.001 — 6



 

b) die Erleichterung eines wirksamen Zugangs zum Recht durch Maß
nahmen zur Information über Inhalt und die Anwendung der Ge
meinschaftsrechtsakte und der internationalen Übereinkünfte über die 
justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und Handelssachen. 

▼B 
(2) Unbeschadet anderer Gemeinschaftsrechtsakte oder internationaler 
Übereinkünfte über die justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und Han
delssachen werden mit der Tätigkeit des Netzes insbesondere folgende 
Ziele angestrebt: 

a) reibungslose Abwicklung von Verfahren mit grenzüberschreitenden 
Bezügen und Erleichterung der Ersuchen um justizielle Zusammen
arbeit zwischen den Mitgliedstaaten, insbesondere in Fällen, in denen 
kein Gemeinschaftsrechtsakt oder keine internationale Übereinkunft 
anwendbar ist; 

▼M1 
b) die wirksame und praktische Anwendung von Gemeinschaftsrecht

sakten oder zwischen zwei oder mehreren Mitgliedstaaten geltenden 
Übereinkünften, vor allem im Falle der Anwendbarkeit des Rechts 
eines anderen Mitgliedstaats. 

In diesem Fall können sich die in dieser Sache angerufenen Gerichte 
oder Behörden an das Justizielle Netz wenden, um sich Informatio
nen über den Inhalt jenes Rechts zu verschaffen; 

c) die Einrichtung, Unterhaltung und Förderung eines Informationssys
tems für die Öffentlichkeit, das über die justizielle Zusammenarbeit 
in Zivil- und Handelssachen in der Europäischen Union, die ein
schlägigen Gemeinschaftsrechtsakte und internationalen Überein
künfte und das nationale Recht der Mitgliedstaaten insbesondere 
hinsichtlich des Zugangs zum Recht informiert. 

Zentrale Informationsquelle ist die Webseite des Netzes, die aktuelle 
Informationen in allen Amtssprachen der Organe der Union enthält. 

▼B 

Artikel 4 

Funktionsweise des Netzes 

Das Netz erfüllt seine Aufgaben insbesondere folgendermaßen: 

1. Zur Wahrnehmung der Aufgaben nach Artikel 3 erleichtert es die 
Herstellung sachdienlicher Kontakte zwischen den in Artikel 2 Ab
satz 1 bezeichneten Behörden der Mitgliedstaaten. 

2. Es hält nach Maßgabe von Titel II regelmäßige Sitzungen der Kon
taktstellen und der Mitglieder des Netzes ab. 

3. Es stellt nach Maßgabe von Titel III die Informationen gemäß jenem 
Titel über die justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und Handelssa
chen und die Justizsysteme der Mitgliedstaaten zusammen und ak
tualisiert diese. 

Artikel 5 

Kontaktstellen 

(1) Zur Erfüllung der Aufgaben nach Artikel 3 stehen die Kontakt
stellen den in Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben b) bis d) bezeichneten 
Behörden zur Verfügung. 

▼M1 
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Für dieselben Zwecke stehen die Kontaktstellen ferner nach Maßgabe 
der vom jeweiligen Mitgliedstaat beschlossenen Modalitäten den örtli
chen Justizbehörden in ihrem Mitgliedstaat zur Verfügung. 

▼M1 
(2) Die Kontaktstellen erfüllen insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Sie gewährleisten, dass die örtlichen Justizbehörden allgemeine In
formationen über die Gemeinschaftsrechtsakte und internationalen 
Übereinkünfte über die justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und 
Handelssachen erhalten. Insbesondere sorgen sie dafür, dass bei 
den örtlichen Justizbehörden das Netz sowie dessen Webseite besser 
bekannt werden. 

b) Sie stellen den anderen Kontaktstellen, den in Artikel 2 Absatz 1 
Buchstaben b bis d bezeichneten Behörden und den örtlichen Justiz
behörden ihres Mitgliedstaats alle Informationen zur Verfügung, die 
für die reibungslose justizielle Zusammenarbeit zwischen den Mit
gliedstaaten gemäß Artikel 3 notwendig sind, um ihnen dabei zu 
helfen, ein zweckdienliches Ersuchen um justizielle Zusammenarbeit 
effizient vorzubereiten und möglichst zweckdienliche Direktkontakte 
herzustellen. 

c) Sie stellen alle Informationen zur Verfügung, die die Anwendung 
des Rechts eines anderen Mitgliedstaats erleichtern, das nach Maß
gabe eines Gemeinschaftsrechtsakts oder einer internationalen Über
einkunft anwendbar ist. Zu diesem Zweck kann sich die Kontakt
stelle, an die ein entsprechendes Ersuchen gerichtet wurde, an die 
anderen in Artikel 2 genannten Behörden ihres Mitgliedstaats wen
den, um dem Ersuchen nachzukommen. Die in der Antwort enthalte
nen Informationen binden weder die Kontaktstellen noch diese Be
hörden noch die Behörde, die das Ersuchen formuliert hat. 

d) Sie versuchen, unbeschadet des Absatzes 4 und des Artikels 6 Lö
sungen für Probleme zu finden, die sich im Zusammenhang mit 
einem Ersuchen um justizielle Zusammenarbeit stellen können. 

e) Sie erleichtern die Koordinierung der Bearbeitung von Ersuchen um 
justizielle Zusammenarbeit im betreffenden Mitgliedstaat, insbeson
dere in Fällen, in denen mehrere Ersuchen der Justizbehörden dieses 
Mitgliedstaats in einem anderen Mitgliedstaat erledigt werden müs
sen. 

f) Sie leisten über die Webseite des Netzes einen Beitrag zur allge
meinen Information der Öffentlichkeit über die justizielle Zusam
menarbeit in Zivil- und Handelssachen in der Europäischen Union, 
die maßgeblichen Gemeinschaftsrechtsakte und internationalen Über
einkünfte und das nationale Recht der Mitgliedstaaten, insbesondere 
hinsichtlich des Zugangs zum Recht. 

g) Sie arbeiten bei der Veranstaltung der Sitzungen nach Artikel 9 
zusammen und nehmen an diesen Sitzungen teil. 

h) Sie tragen nach Maßgabe von Titel III zur Einrichtung und Aktua
lisierung der in jenem Titel genannten Informationen und insbeson
dere des Informationssystems für die Öffentlichkeit bei. 

i) Sie gewährleisten die Koordinierung zwischen den Mitgliedern des 
Justiziellen Netzes auf nationaler Ebene. 

j) Sie erstellen einen Zweijahresbericht über ihre Tätigkeiten, in den 
gegebenenfalls auch bewährte Verfahren im Netz aufgenommen wer
den, und legen ihn in einer Sitzung der Mitglieder des Netzes vor, 
wobei sie mögliche Verbesserungen des Netzes besonders 
hervorheben. 

▼B 
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(3) Erhält eine Kontaktstelle ein Informationsersuchen eines anderen 
Mitglieds des Netzes, das sie nicht beantworten kann, so leitet sie dieses 
an die Kontaktstelle oder an das Mitglied des Netzes weiter, die bzw. 
das dafür am besten geeignet ist. Die Kontaktstelle steht bei etwaigen 
späteren Kontakten weiterhin zur Verfügung. 

(4) In Bereichen, in denen in Gemeinschaftsrechtsakten oder inter
nationalen Übereinkünften über die justizielle Zusammenarbeit bereits 
bestimmte Behörden zur Erleichterung der justiziellen Zusammenarbeit 
bezeichnet sind, verweisen die Kontaktstellen die Antragsteller an diese 
Behörden. 

▼M1 

Artikel 5a 

Berufskammern 

(1) Als Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben nach Artikel 3 nehmen 
die Kontaktstellen nach Maßgabe der von jedem Mitgliedstaat festzule
genden Regeln geeignete Kontakte zu den in Artikel 2 Absatz 1 Buch
stabe e genannten Berufskammern auf. 

(2) Die Kontakte nach Absatz 1 können insbesondere folgende Tä
tigkeiten umfassen: 

a) Erfahrungs- und Informationsaustausch in Bezug auf die wirksame 
und praktische Anwendung von Gemeinschaftsrechtsakten und inter
nationalen Übereinkünften; 

b) Zusammenarbeit bei der Ausarbeitung und Aktualisierung der Merk
blätter nach Artikel 15; 

c) Teilnahme der Berufskammern an relevanten Sitzungen. 

(3) Die Berufskammern dürfen an die Kontaktstellen keine Informa
tionsersuchen richten, die sich auf Einzelfälle beziehen. 

▼B 

Artikel 6 

Zuständige Behörden nach Gemeinschaftsrechtsakten oder 
internationalen Übereinkünften über die justizielle 

Zusammenarbeit in Zivil- und Handelssachen 

(1) Die Einbindung der nach Gemeinschaftsrechtsakten oder interna
tionalen Übereinkünften über die justizielle Zusammenarbeit in Zivil- 
und Handelssachen zuständigen Behörden in das Netz lässt die Zustän
digkeiten, die diesen im betreffenden Rechtsakt oder in der betreffenden 
Übereinkunft übertragen worden sind, unberührt. 

Die Kontakte innerhalb des Netzes finden unbeschadet der regelmäßigen 
oder gelegentlichen Kontakte zwischen diesen Behörden statt. 

(2) Die in Gemeinschaftsrechtsakten oder internationalen Überein
künften über die justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und Handelssachen 
benannten Behörden und die Kontaktstellen des Netzes unterhalten in 
jedem Mitgliedstaat einen regelmäßigen Meinungsaustausch und regel
mäßige Kontakte, damit ihre jeweiligen Erfahrungen die größtmögliche 
Verbreitung finden. 

▼B 
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Zu diesem Zweck trägt jeder Mitgliedstaat nach Maßgabe der von ihm 
beschlossenen Modalitäten dafür Sorge, dass die Kontaktstelle bzw. 
Kontaktstellen des Justiziellen Netzes und die zuständigen Behörden 
über ausreichende Mittel verfügen, um regelmäßig zusammenzukom
men. 

▼B 
(3) Die Kontaktstellen des Netzes stehen den in Gemeinschaftsrecht
sakten oder internationalen Übereinkünften über die justizielle Zusam
menarbeit in Zivil- und Handelssachen benannten Behörden zur Ver
fügung und leisten ihnen jede mögliche Unterstützung. 

Artikel 7 

Sprachkenntnisse der Kontaktstellen 

▼M1 
Zur Erleichterung der Funktionsweise des Netzes stellt jeder Mitglied
staat sicher, dass seine Kontaktstellen über ausreichende Kenntnisse in 
einer Amtssprache der Organe der Europäischen Union verfügen, die 
nicht zugleich die eigene ist, um die Kommunikation mit den Kontakt
stellen der anderen Mitgliedstaaten zu ermöglichen. 

▼B 
Die Mitgliedstaaten erleichtern und fördern eine spezialisierte Sprach
ausbildung für das Personal in den Kontaktstellen; sie fördern ferner den 
Austausch von Personal zwischen den Kontaktstellen der Mitgliedstaa
ten. 

▼M1 

Artikel 8 

Bearbeitung von Ersuchen um justizielle Zusammenarbeit 

(1) Die Kontaktstellen beantworten jedes an sie gerichtete Ersuchen 
unverzüglich und spätestens binnen 15 Tagen nach seinem Eingang. Ist 
eine Kontaktstelle nicht in der Lage, einem Ersuchen innerhalb dieser 
Frist nachzukommen, so setzt sie die ersuchende Stelle unter Angabe 
der für die Antwort für erforderlich erachteten Bearbeitungszeit, die 
grundsätzlich 30 Tage nicht überschreiten darf, kurz hiervon in Kennt
nis. 

(2) Um die Ersuchen gemäß Absatz 1 so effizient und rasch wie 
möglich beantworten zu können, nutzen die Kontaktstellen die am bes
ten geeigneten technischen Mittel, die ihnen die Mitgliedstaaten zur 
Verfügung stellen. 

(3) Die Kommission führt ein sicheres elektronisches Register mit 
begrenztem Zugang zur Erfassung der in Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben 
b, c, d und e genannten Ersuchen um justizielle Zusammenarbeit und 
der Antworten. Die Kontaktstellen tragen dafür Sorge, dass die für die 
Einrichtung und das Funktionieren dieses Registers erforderlichen Infor
mationen regelmäßig der Kommission mitgeteilt werden. 

(4) Die Kommission stellt den Kontaktstellen mindestens einmal 
halbjährlich statistische Angaben zu den in Absatz 3 genannten Ersu
chen um justizielle Zusammenarbeit und den Antworten zur Verfügung. 

▼M1 
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TITEL II 

SITZUNGEN IM RAHMEN DES NETZES 

▼M1 

Artikel 9 

Treffen der Kontaktstellen 

(1) Die Kontaktstellen des Netzes treten mindestens einmal halbjähr
lich nach Maßgabe von Artikel 12 zusammen. 

(2) Jeder Mitgliedstaat wird bei diesen Sitzungen durch eine Kontakt
stelle oder mehrere Kontaktstellen vertreten, die sich von anderen Mit
gliedern des Netzes begleiten lassen können; die Zahl von sechs Ver
tretern je Mitgliedstaat darf jedoch nicht überschritten werden. 

▼B 

Artikel 10 

Zweck der regelmäßigen Sitzungen der Kontaktstellen 

(1) Die regelmäßigen Sitzungen der Kontaktstellen dienen dazu, 

a) es ihnen zu ermöglichen, einander kennen zu lernen und ihre Erfah
rungen insbesondere hinsichtlich der Funktionsweise des Netzes aus
zutauschen; 

b) ein Forum für die Erörterung der praktischen und rechtlichen Pro
bleme zu bieten, die in den Mitgliedstaaten im Rahmen der justiziel
len Zusammenarbeit insbesondere bei der Durchführung der von der 
Europäischen Gemeinschaft erlassenen Maßnahmen auftreten; 

c) die besten Verfahren im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in 
Zivil- und Handelssachen zu ermitteln und die einschlägigen Infor
mationen innerhalb des Netzes zu verbreiten; 

d) Daten und Meinungen insbesondere über den Aufbau, die Verwal
tung und den Inhalt der in Titel III genannten Informationen und den 
Zugang dazu auszutauschen; 

e) Leitlinien für die schrittweise Erstellung der praxisorientierten Merk
blätter nach Artikel 15 — insbesondere hinsichtlich der erfassten 
Themen — sowie für die Form dieser Merkblätter festzulegen; 

f) andere als in Titel III aufgeführte spezifische Initiativen mit ähnli
chen Zielsetzungen zu ermitteln. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Erfahrungen mit der 
Funktionsweise der in Gemeinschaftsrechtsakten oder internationalen 
Übereinkünften geschaffenen besonderen Verfahren der Zusammenar
beit in die Sitzungen der Kontaktstellen einfließen. 

Artikel 11 

Sitzungen der Mitglieder des Netzes 

(1) Es finden Sitzungen statt, die der Gesamtheit der Mitglieder des 
Netzes offen stehen, damit sie einander kennen lernen und ihre Erfah
rungen austauschen können, über ein Forum für die Erörterung prakti
scher und rechtlicher Probleme verfügen und besondere Fragen behan
deln können. 

Es können auch Sitzungen zu Einzelthemen abgehalten werden. 

▼B 
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(2) Die Sitzungen werden bei Bedarf und nach Maßgabe von Artikel 12 
einberufen. 

(3) Die Kommission setzt in enger Zusammenarbeit mit dem Rats
vorsitz und den Mitgliedstaaten für jede Sitzung die maximale Teilneh
merzahl fest. 

▼M1 

Artikel 11a 

Teilnahme von Beobachtern an den Sitzungen des Netzes 

(1) Unbeschadet Artikel 1 Absatz 2 kann sich Dänemark in den 
Sitzungen nach den Artikeln 9 und 11 vertreten lassen. 

(2) Die Beitrittsländer und die Bewerberländer können zu diesen 
Sitzungen als Beobachter eingeladen werden. Drittländer, die Vertrags
parteien der von der Gemeinschaft geschlossenen internationalen Über
einkünfte über die justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und Handels
sachen sind, können ebenfalls eingeladen werden, an bestimmten Sitz
ungen des Netzes als Beobachter teilzunehmen. 

(3) Jeder Beobachterstaat kann sich in diesen Sitzungen durch eine 
oder mehrere Personen vertreten lassen; unter keinen Umständen dürfen 
es mehr als drei Vertreter pro Staat sein. 

▼B 

Artikel 12 

Organisation und Ablauf der Sitzungen innerhalb des Netzes 

(1) Die Kommission beruft in enger Zusammenarbeit mit dem Rats
vorsitz und den Mitgliedstaaten die Sitzungen nach den Artikeln 9 und 
11 ein. Sie nimmt den Vorsitz und die Sekretariatstätigkeit wahr. 

(2) Vor jeder Sitzung erstellt die Kommission den Tagesordnungs
entwurf im Einvernehmen mit dem Ratsvorsitz und in Konsultation mit 
den Mitgliedstaaten über ihre jeweiligen Kontaktstellen. 

(3) Die Tagesordnung wird den Kontaktstellen vor der Sitzung mit
geteilt. Die Kontaktstellen können verlangen, dass Änderungen vorge
nommen oder zusätzliche Punkte in die Tagesordnung aufgenommen 
werden. 

(4) Nach jeder Sitzung erstellt die Kommission einen Bericht, der 
den Kontaktstellen übermittelt wird. 

(5) Sitzungen der Kontaktstellen und Mitglieder des Netzes können 
in jedem Mitgliedstaat stattfinden. 

▼M1 

Artikel 12a 

Beziehungen zu anderen Netzen und internationalen Organisationen 

(1) Das Netz unterhält Beziehungen zu anderen europäischen Netzen, 
die dieselben Ziele verfolgen, wie etwa dem Europäischen Justiziellen 
Netz für Strafsachen, und tauscht mit diesen Netzen Erfahrungen und 
bewährte Verfahren aus. Zudem unterhält das Netz derartige Beziehun
gen zum Europäischen Netz für die Aus- und Fortbildung von Richtern 
und Staatsanwälten, um entsprechend dem Bedarf und unbeschadet na
tionaler Praktiken die Durchführung von Schulungsveranstaltungen über 
justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und Handelssachen für die örtlichen 
Justizbehörden des jeweiligen Mitgliedstaats zu fördern. 

▼B 
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(2) Das Netz unterhält Beziehungen zum Netzwerk der Europäischen 
Verbraucherzentren (ECC-NET). Vor allem im Hinblick auf die Bereit
stellung von allgemeinen Informationen über die Anwendung der Ge
meinschaftsrechtsakte und der internationalen Übereinkünfte, die den 
Zugang der Verbraucher zum Recht erleichtern sollen, stehen die Kon
taktstellen des Netzes den Mitgliedern des ECC-NET zur Verfügung. 

(3) Im Hinblick auf die Erfüllung der Aufgaben nach Artikel 3 in 
Bezug auf internationale Übereinkünfte über die justizielle Zusammen
arbeit in Zivil- und Handelssachen unterhält das Netz Kontakte zu den 
anderen zwischen Drittstaaten eingerichteten Netzen im Bereich der 
justiziellen Zusammenarbeit und zu internationalen Organisationen, die 
die internationale justizielle Zusammenarbeit fördern, und tauscht mit 
diesen Netzen und Organisationen Erfahrungen aus. 

(4) Die Kommission ist für die Durchführung dieses Artikels in enger 
Zusammenarbeit mit dem Ratsvorsitz und den Mitgliedstaaten zustän
dig. 

TITEL III 

IM RAHMEN DES NETZES VERFÜGBARE INFORMATIONEN UND 
INFORMATION DER ÖFFENTLICHKEIT 

▼B 

Artikel 13 

Im Rahmen des Netzes verbreitete Informationen 

(1) Zu den im Rahmen des Netzes verbreiteten Informationen gehö
ren 

a) die Informationen nach Artikel 2 Absatz 5; 

b) alle weiteren Informationen, die von den Kontaktstellen als nützlich 
für das reibungslose Funktionieren des Netzes erachtet werden; 

▼M1 
c) die Informationen nach Artikel 8. 

▼B 
(2) Zum Zwecke von Absatz 1 richtet die Kommission im Benehmen 
mit den Kontaktstellen schrittweise ein sicheres elektronisches Informa
tionssystem mit begrenztem Zugang ein. 

▼M1 

Artikel 13a 

Allgemeine Information der Öffentlichkeit 

Unter Verwendung der am besten geeigneten technischen Mittel leistet 
das Netz einen Beitrag zur allgemeinen Information der Öffentlichkeit 
über Inhalt und Anwendung der Gemeinschaftsrechtsakte und interna
tionalen Übereinkünfte über die justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und 
Handelssachen. 

Zu diesem Zweck und unbeschadet Artikel 18 sorgen die Kontaktstellen 
für die Bewerbung des Informationssystems nach Artikel 14 gegenüber 
der Öffentlichkeit. 

▼M1 
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Artikel 14 

Informationssystem für die Öffentlichkeit 

(1) Gemäß den Artikeln 17 und 18 wird schrittweise ein 
Internet-gestütztes Informationssystem für die Öffentlichkeit eingerich
tet, das unter anderem auch die besondere Website für das Netz umfasst. 

(2) Das Informationssystem wird folgende Elemente umfassen: 

a) geltende oder in Vorbereitung befindliche Gemeinschaftsrechtsakte 
über die justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und Handelssachen; 

b) die einzelstaatlichen Maßnahmen zur Umsetzung der unter 
Buchstabe a) genannten Rechtsakte im betreffenden Mitgliedstaat; 

c) geltende internationale Übereinkünfte über die justizielle Zusammen
arbeit in Zivil- und Handelssachen, an denen die Mitgliedstaaten 
teilnehmen, sowie Erklärungen und Vorbehalte, die sie dazu abge
geben haben; 

d) die einschlägigen Elemente der Rechtsprechung der Gemeinschaft im 
Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- und Handelssa
chen; 

e) die Merkblätter gemäß Artikel 15. 

(3) Zum Zwecke des Zugangs zu den in Absatz 2 Buchstaben a) 
bis d) aufgeführten Informationen sollte das Netz gegebenenfalls auf 
seiner Website Links zu jenen Websites nutzen, auf denen sich die 
ursprünglichen Informationen befinden. 

(4) Die Website des Netzes erleichtert ebenso den Zugang zu ähn
lichen Initiativen zur Information der Öffentlichkeit in verwandten Be
reichen und zu Websites, die Informationen über die Justizsysteme der 
Mitgliedstaaten enthalten. 

Artikel 15 

Merkblätter 

(1) Die Merkblätter betreffen vorzugsweise Fragen im Zusammen
hang mit dem Zugang zum Recht in den Mitgliedstaaten und enthalten 
Informationen über die Modalitäten für die Anrufung der Gerichte und 
den Zugang zu Prozesskosten- und Beratungshilfe; sie lassen die bereits 
im Rahmen anderer Gemeinschaftsinitiativen durchgeführten Arbeiten, 
die vom Netz umfassend berücksichtigt werden, unberührt. 

(2) Die Merkblätter werden praxisbezogen und prägnant gestaltet. Sie 
werden in einer leicht verständlichen Sprache verfasst und enthalten 
praktische Informationen für die Öffentlichkeit. Sie werden schrittweise 
zumindest über folgende Bereiche erstellt: 

a) Grundsätze der Rechtssysteme und Gerichtsverfassung der Mitglied
staaten; 

b) Modalitäten für die Anrufung der Gerichte, insbesondere bei Ver
fahren mit geringem Streitwert, und anschließende Gerichtsverfahren, 
einschließlich Rechtsmitteln und Rechtsmittelverfahren; 

c) Bedingungen und Modalitäten für den Zugang zu Prozesskosten- und 
Beratungshilfe einschließlich einer Beschreibung der Aufgaben von 
Nichtregierungsorganisationen, die in diesem Bereich tätig sind, un
ter Berücksichtigung der bereits im Rahmen des Dialogs mit Bürgern 
durchgeführten Arbeiten; 

▼B 
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d) nationale Rechtsvorschriften über die Zustellung von Schriftstücken; 

e) Vorschriften und Verfahren für die Vollstreckung von Gerichtsur
teilen, die in einem anderen Mitgliedstaat ergangen sind; 

f) Möglichkeiten und Verfahren für die Verhängung einstweiliger Maß
nahmen insbesondere zur Sicherung von Vermögenswerten zum 
Zwecke der Vollstreckung; 

g) Möglichkeiten für eine außergerichtliche Streitbeilegung und Angabe 
der nationalen Informations- und Unterstützungsstellen des gemein
schaftsweiten Netzes für die außergerichtliche Beilegung von Ver
braucherrechtsstreitigkeiten; 

h) Organisation und Funktionsweise der Rechtsberufe. 

(3) Die Merkblätter umfassen gegebenenfalls auch Elemente der ein
schlägigen Rechtsprechung der Mitgliedstaaten. 

(4) Die Merkblätter können nähere Informationen für die Fachleute 
enthalten. 

Artikel 16 

Aktualisierung der Informationen 

Alle Informationen, die gemäß den Artikeln 13 bis 15 im Rahmen des 
Netzes verbreitet und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, 
werden regelmäßig aktualisiert. 

Artikel 17 

Rolle der Kommission beim öffentlichen Informationssystem 

Die Kommission 

1. ist für die Verwaltung des Informationssystems für die Öffentlichkeit 
zuständig; 

2. richtet auf ihrer Website im Benehmen mit den Kontaktstellen eine 
besondere Website für das Netz ein; 

3. stellt gemäß Artikel 14 Informationen über die einschlägigen Aspekte 
des Gemeinschaftsrechts und der Gemeinschaftsverfahren, einschließ
lich der Rechtsprechung der Gemeinschaft, bereit; 

4. a) stellt sicher, dass die Merkblätter ein einheitliches Format auf
weisen und alle Informationen enthalten, die das Netz für not
wendig hält; 

▼M1 
b) sorgt für die Übersetzung der Informationen über die einschlägi

gen Aspekte des Gemeinschaftsrechts und der Gemeinschaftsver
fahren, einschließlich der Rechtsprechung der Gemeinschaft, so
wie der allgemeinen Seiten des Informationssystems und der 
Merkblätter nach Artikel 15 in die Amtssprachen der Organe 
der Union und setzt diese auf die Webseite des Netzes. 

▼B 

Artikel 18 

Rolle der Kontaktstellen beim öffentlichen Informationssystem 

Die Kontaktstellen sorgen dafür, dass 

1. der Kommission die zum Aufbau und zur Verwaltung des Informa
tionssystems notwendigen entsprechenden Informationen geliefert 
werden; 

▼B 
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2. die in das System aufgenommenen Informationen richtig sind; 

3. der Kommission unverzüglich die geeigneten aktuellen Angaben mit
geteilt werden, wenn eine bestimmte Information zu ändern ist; 

4. die Merkblätter über ihren jeweiligen Mitgliedstaat gemäß den Leit
linien nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe e) 
►M1 __________ ◄ erarbeitet werden; 

5. die in die Website des Netzes aufgenommenen Merkblätter möglichst 
weite Verbreitung in ihrem Mitgliedstaat finden. 

TITEL IV 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

▼M1 

Artikel 19 

Berichterstattung 

Spätestens am 1. Januar 2014 und danach alle drei Jahre legt die Kom
mission dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss einen Bericht über die Tätigkeiten des 
Netzes vor. Diesem Bericht werden gegebenenfalls Vorschläge zur An
passung dieser Entscheidung beigefügt, und er enthält Informationen 
über die Tätigkeiten des Netzes, um Fortschritte bei der Gestaltung, 
Entwicklung und Anwendung von e-Justiz zu erzielen, insbesondere 
unter dem Aspekt der Erleichterung des Zugangs zum Recht. 

Artikel 20 

Mitteilung 

Spätestens am 1. Juli 2010 teilen die Mitgliedstaaten der Kommission 
die Informationen nach Artikel 2 Absatz 5 mit. 

▼B 

Artikel 21 

Zeitpunkt der Anwendung 

Diese Entscheidung gilt ab dem 1. Dezember 2002, mit Ausnahme der 
Artikel 2 und 20, die ab dem Zeitpunkt der Mitteilung an die Mitglied
staaten gilt, an die sie gerichtet ist. 

Diese Entscheidung ist gemäß dem Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Gemeinschaft an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

▼B 
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